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(1) In der freien Landschaft ist es verboten, auRerhalb von behdérdlich bewilligten Campingplatzen und sonstigen im
Zusammenhang mit Wohngebduden stehenden, besonders gestalteten Flachen wie Vorgarten, Haus- und Obstgarten
zu zelten oder Wohnwagen abzustellen. Als Wohnwagen gelten auch Wohnmobile.

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht fur

1. das alpine Biwakieren;

2. die Verwendung eines Wetterschutzes bei der Ausiibung der Fischerei unter den Voraussetzungen des Abs.
3

3. temporaére, nicht mit Ertragsabsicht betriebene Zeltlager im Sinne des Abs. 4;
4. das kurzfristige Abstellen von Wohnwagen auf Flachen, die dem ruhenden Verkehr dienen;

5. Baustelleneinrichtungen.

(3) Fur Zwecke der AuslUbung der Fischerei dirfen die nach den Vorschriften des Karntner Fischereigesetzes zur
Auslibung des Fischfanges im jeweiligen Fischereirevier Berechtigten auf dem Uferstreifen einen Wetterschutz oder
einen Schirm in der fur die Austibung der Fischerei notwendigen Art und Ausfihrung verwenden. Die Landesregierung
hat mit Verordnung ndhere Bestimmungen Uber die Beschaffenheit und Abmessungen von Wetterschutz und
Schirmen, die vom Verbot des Abs. 1 ausgenommen sind, sowie Uber eine allfallige Mitbenitzung durch Dritte zu

erlassen.

(4) Als tempordre Zeltlager gelten

1. Zeltlager von gemeinnutzigen Jugendorganisationen,
2. Zeltlager im Rahmen der &ffentlichen Jugendbetreuung und
3. Zeltlager im Rahmen von 6ffentlichen, ohne Ertragsabsicht durchgefihrten Freiluft-veranstaltungen,

die fur nicht langer als drei Tage auf Sportanlagen, Veranstaltungsgeldnden oder ahnlichen Zwecken gewidmeten
Flachen errichtet werden. Die Errichtung eines tempordren Zeltlagers ist mit der Namhaftmachung eines
Verantwortlichen gemaR § 9 VStG spatestens eine Woche vor dessen Errichtung dem Burgermeister und der
Bezirksverwaltungsbehoérde anzuzeigen. Der Verantwortliche hat dafir zu sorgen, dass den Erfordernissen der
Hygiene (Trinkwasser und Waschgelegenheit, schadlose Abwasser- und Mullbeseitigung sowie Aborte) Rechnung
getragen wird. Bei Veranstaltungen, bei denen dies auf Grund der zu erwartenden Teilnehmeranzahl erforderlich ist,
darf die Bezirksverwaltungsbehoérde die zur Sicherstellung der Erfordernisse der Hygiene erforderlichen Auflagen mit
Bescheid vorschreiben.

In Kraft seit 05.08.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
file:///

	§ 15 K-NSG 2002
	K-NSG 2002 - Kärntner Naturschutzgesetz 2002 - K-NSG 2002


